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Situation 2006:  
Sonderstatus („Ausnahme – Zustand“) 
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Heute: andersartig aber gleichwertig 
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SpoFöG - Sport in der Schule: 
Aufgaben Bund  

Art. 12 Förderung von Sport und Bewegungsmöglichkeiten 
•  1 Die Kantone fördern im Rahmen des schulischen Unterrichts die täglichen Sport- und 

Bewegungsmöglichkeiten. Sie sorgen für die notwendigen Anlagen und Einrichtungen 
•  2 Der Sportunterricht ist in der obligatorischen Schule und auf der Sekundarstufe II obligatorisch 
•  3 Der Bund legt nach Anhörung der Kantone die Mindestlektionenzahl und qualitative Grundsätze 

für den Sportunterricht in der obligatorischen Schule und auf der Sekundarstufe II mit Ausnahme der 
Berufsfachschulen fest. Er berücksichtigt dabei die Bedürfnisse der jeweiligen Schulstufen. 

•  4 In der obligatorischen Schule sind mindestens drei Lektionen Sportunterricht pro Woche 
obligatorisch. 

•  5 Der Bundesrat legt die Mindestlektionenzahl und qualitative Grundsätze für den Sportunterricht an 
Berufsfachschulen fest. 

 
Art. 13 Aus- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer 
•  1 Der Bund kann in Zusammenarbeit mit den Kantonen die Aus- und Weiterbildung der Lehrerinnen 

und Lehrer unterstützen, die Sportunterricht erteilen. 
•  2 Die Kantone legen nach Anhörung des Bundes den Mindestumfang der Ausbildung von 

Lehrerinnen und Lehrern, die Sportunterricht erteilen, und qualitative Anforderungen an deren 
Ausbildung fest. 
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SpoFöV - Sport in der Schule: 
Aufgaben Bund  

Art. 47 Qualitätsentwicklung und Monitoring 
•  1 Die Qualitätsentwicklung und die Qualitätssicherung der Schulen müssen den Sportunterricht mit 

berücksichtigen. 
•  2 Der Sportunterricht wird erfasst vom Bildungsmonitoring, das Bund und Kantone gemeinsam durchführen. 
 
Art. 51 Obligatorium 
•  Für Lernende der zwei- bis vierjährigen beruflichen Grundbildung nach dem Berufsbildungsgesetz vom 13. 

Dezember 2002 ist der regelmässige Sportunterricht an den Berufsfachschulen obligatorisch. 
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SpoFöV - Sport in der Schule: 
Aufgaben Bund  

Art. 52 Umfang 
•  1 Bei betrieblich organisierter Grundbildung umfasst der Sportunterricht: 

•  a. bei schulischem Unterricht von weniger als 520 Jahreslektionen allgemeinbildendenden und berufskundlichen 
Unterrichts: zusätzlich zu diesem Unterricht mindestens 40 Jahreslektionen Sportunterricht; 

•  b. bei schulischem Unterricht von 520 oder mehr Jahreslektionen allgemeinbildenden und berufskundlichen 
Unterrichts: zusätzlich zu diesem Unterricht mindestens 80 Jahreslektionen Sportunterricht. 

•  2 Bei schulisch organisierter Grundbildung umfasst der Sportunterricht pro Schuljahr mindestens 80 
Lektionen. 

•  3 Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) legt die Anzahl Lektionen in den 
Verordnungen über die beruflichen Grundbildungen fest. 

•  4 Die Schullehrpläne regeln die Verteilung der Lektionen. Pro Tag werden höchstens vier 
Sportlektionen an die Mindestzahlen nach den Absätzen 1 und 2 angerechnet. 

Art. 53 Rahmenlehrplan und Lehrpläne Sport 
•  1 Das BBT erlässt nach Anhörung des BASPO einen Rahmenlehrplan für Sportunterricht in der 

beruflichen Grundbildung. 
•  2 Auf der Grundlage des Rahmenlehrplans erarbeiten die Berufsfachschulen einen Lehrplan Sport. 
•  3 Die Kantone überprüfen die Qualität der Lehrpläne Sport und deren Umsetzung. 

Art. 54 Qualifizierung der Lernenden 
•  Die Berufsfachschulen stellen sicher, dass im Sportunterricht pro Schuljahr mindestens eine 

Qualifizierung der Lernenden stattfindet und dass die Qualifizierung ausgewiesen wird. 
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Qualitätsgrundsätze Sportunterricht 
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Rahmenlehrplan Sport 
in der beruflichen Grundbildung 

1. Sportunterricht in der beruflichen Grundbildung: 
Obligatorium, Umfang, RLP 

2. Ziele des Sportunterrichts 

3. Fünf Handlungsbereiche:  
Spiel, Wettkampf, Ausdruck, Herausforderung , Gesundheit 

4. Kompetenzen: Kompetenzorientierte Sportinhalte 

5. Unterricht: Gestaltungsaspekte, Schulstandards «Sicherheit im 
Sportunterricht» 

6. Qualifizierung der Lernenden 

7. Qualitätsmanagement 

8. Schlussbestimmungen: Inkrafttreten (Herbst 2014) 

9. Anhang: Glossar, Referenzen 
Inhaltsverzeichnis  RLP Sport, Stand 06.03.2014 
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Pädagogischer Auftrag 
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Pädagogischer Auftrag  
und dessen Akzentuierungen 
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Pädagogischer Auftrag  
und berufsbezogene Akzentuierungen 
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Rahmenlehrplan Sport 
in der beruflichen Grundbildung 

1. Sportunterricht in der beruflichen Grundbildung: 
Obligatorium, Umfang, RLP 

2. Ziele des Sportunterrichts 

3. Fünf Handlungsbereiche:  
Spiel, Wettkampf, Ausdruck, Herausforderung , Gesundheit 

4. Kompetenzen: Kompetenzorientierte Sportinhalte 

5. Unterricht: Gestaltungsaspekte, Schulstandards «Sicherheit im 
Sportunterricht» 

6. Qualifizierung der Lernenden 

7. Qualitätsmanagement 

8. Schlussbestimmungen: Inkrafttreten (Herbst 2014) 

9. Anhang: Glossar, Referenzen 
Inhaltsverzeichnis  RLP Sport, Stand 06.03.2014 
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Lehrerbildung Sport 
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www.sportstudien.ch 
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Bericht 2014: Sport in der Schule 
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www.mobilesport.ch 
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www.qims.ch 
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Netzwerk Bildung aus Sicht des Sport 
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Qualitätsgrundsätze Sportunterricht 
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…dranbleiben… 

Der Sonntag, 10.07.2011 
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Typische Ausbildungsstrukturen 
Untenstehende Grafik zeigt die gängigen Strukturen der 
Lehrerbildung auf, welche EDK- konform sind: 

Quelle: mobile 4/09 
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Lehrerbildung - Irritationen 

•  Wo / Wie / Wer / Was: Referenzsysteme HS, Bologna, Reformitis 

•  Geschichte: Eidg. Turn- und Sportlehrerdiplom I od. II,  
Lizenziate, BA / MA 

•  Berufsausbildung oder Hochschulstudium 

•  Mechanik: Lehrbefähigung – Anerkennung - Anstellung 

•  Spezialfall Sport (Schulfach Sport, Sportwissenschaft)  
> Angleichen BBG/BBV 

•  Minimal-Anforderungen / Quereinstieg  
> SpoFöG mit BBT-Vorgaben und Anerkennung 

•  Verbessern:  Transparenz / Anlaufstellen  

•  Künftiger Standard: Hochschulstudium (MA!),  
Lehrbefähigung Sport, Berufspädagogik mit Praktikas, 2. Fach 
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Heutige Angebote 
Quelle: www.sportstudien.ch, 18.05.2011 
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Zusammenarbeit 
Ausbildungsinstitutionen 

Quelle: www.sportstudien.ch, 2009 
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Gesetzlicher Auftrag Bund (BASPO) 
•  Sportunterricht 

Qualitätssicherung- und entwicklung mit Einbezug der EDK;  
Beratung bei Vollzug in den Kantonen 

•  Lehrpläne 
Empfehlungen zu und Entwickeln von Lehrplänen  
(LP21, PER, RLP BFSS uam); Implementierung unterstützen 

•  Standards Lehrerbildung 
Empfehlungen MAR, RLP BBV Sport;  
Betrieb sportstudien.ch; Bericht Lehrerbildung 

•  Berichterstattung 
Konzeption und Pilotbericht 2014 
 Lehreraus- und weiterbildung 
Weiterbildungs-Förderstrategie mit Kantonen entwickeln; Koordination 
und Vollzug sicherstellen; Hochschulangebote BASPO etablieren 

•  Freiwilliger Schulsport 
Ausbau der Fördermassnahmen (bspw. Events als Fördermittel) rund um 
den J+S Schulsport (Kinder- und Jugendsport) 
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Tätigkeiten 
Kompetenzzentrum für Sport in der Schule 

1.  Information und zentrale Dokumentation 
Austausch, Wissenstransfer, Dokumentation und Information rund um 
Sport in der Schule wird unterstützt 

2.  Kooperation und Beratung 
Externe und interne Koordination, Kommunikation und Beratung 
ermöglicht eine wirksame Umsetzung der Aktivitäten der Partner oder 
der eigenen Massnahmen 

3.  Entwicklung und Forschung  
Beispielweise bei der Lehrplanentwicklung 

4.  Förderung 
Beispielweise beim J+S-Schulsport 
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Organisation BASPO 

KoSS 
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Rahmenlehrplan Sport 
in der beruflichen Grundbildung 

1. Sportunterricht in der beruflichen Grundbildung: Obligatorium, Umfang, RLP 
2. Ziele des Sportunterrichts 
3. Fünf Handlungsbereiche: 

Spiel – spielen und Spannung erleben 
Wettkampf – leisten und sich messen 
Ausdruck – gestalten und darstellen 
Herausforderung – erproben und Sicherheit gewinnen 
Gesundheit – ausgleichen und vorbeugen 

4. Kompetenzen: Kompetenzorientierte Sportinhalte 
5. Unterricht: Gestaltungsaspekte, Schulstandards «Sicherheit im Sportunterricht» 
6. Qualifizierung der Lernenden 
7. Qualitätsmanagement 
8. Schlussbestimmungen: Inkrafttreten (Herbst 2014) 
9. Anhang: Glossar, Referenzen 
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Kompetenzorientierung 

•  Ziele ableiten 
•  Inhalte / Kompetenzen 
•  Qualifizierzung 
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Sport- und Bewegungsförderung 
in der Schule: Aktionsfelder 

a.  Obligatorischer Sportunterricht 

b.  Freiwilliger Schulsport 

c.  Allgemeine Sport- und Bewegungsförderung 
 

d.  Sportfreundliche Rahmenbedingungen 

a 

b 
c 

d 
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Ausgangslage: 
Ganzheitliche Qualitätsbetrachtung 
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Obligatorischer Sportunterricht:  
Qualitätsgrundsätze 

Mindestumfang 
Sicherstellung des 

regelmässigen Unterrichts 
mit schulstufenbezogener 

minimaler Anzahl Lektionen 
pro Woche resp. Schuljahr 

Lehrpläne 
Verbindliche 

(kompetenzorientierte) 
Lehrpläne zur Vorgabe von 

Zielen und Inhalten; auf 
Grundlage des Auftrags des 

Sportunterrichts Qualifikation 
Lehrpersonen 

Unterricht nur durch 
Lehrpersonen, welche für 

das Fach und die Schulstufe 
qualifiziert sind und sich 

weiterbilden 

Kontext der Einzelschule 

Qualitätsmanagement 
Sportunterricht ist integraler 

Bestandteil des bestehenden 
Qualitätsmanagements an den 

Schulen 

Leistungserhebung 
Selbst-, Sozial- und 

Sachkompetenzen werden erhoben, 
beurteilt und rückgemeldet 

 

Berichterstattung 
 
 
 
 
 

Bund und Kantone erheben und 
kommentieren periodisch und 
zielgerichtet Informationen zur 

Umsetzung des Sportunterrichts 
 

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

Steuerung und 
Zusammenarbeit 
Bund und Kantone steuern 

institutionalisiert die Umsetzung des 
obligatorischen Sportunterrichts und 

dessen Qualitätsentwicklung 
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SpoFöV - Sport in der Schule: 
Aufgaben Bund  

Art. 47 Qualitätsentwicklung und Monitoring 
•  1 Die Qualitätsentwicklung und die Qualitätssicherung der Schulen müssen den Sportunterricht mit 

berücksichtigen. 
•  2 Der Sportunterricht wird erfasst vom Bildungsmonitoring, das Bund und Kantone gemeinsam durchführen. 
Art. 48 Begriff 
•  1 Als obligatorische Schulen gelten die aufgrund der kantonalen Gesetzgebung obligatorisch zu 

besuchenden Kindergartenjahre, die Klassen der Primarstufe und die Klassen der Sekundarstufe I. 
•  2 Als Schulen der Sekundarstufe II gelten die Mittelschulen, namentlich die Gymnasien und die 

Fachmittelschulen. 
Art. 49 Umfang des Sportunterrichts 
•  1 Im obligatorisch zu besuchenden Kindergarten beziehungsweise in den ersten beiden Jahren der 

achtjährigen Primarstufe sind Bewegung und Sport in den täglichen Unterricht zu integrieren. 
•  2 Unter Vorbehalt von Absatz 1 sind auf der Primarstufe und auf der Sekundarstufe I mindestens drei 

Lektionen Sportunterricht pro Unterrichtswoche zu erteilen. 
•  3 An Mittelschulen sind pro Schuljahr mindestens 110 Lektionen Sportunterricht zu erteilen. Die Lektionen 

sind regelmässig über das ganze Schuljahr zu verteilen. 
Art. 50 Lehrplan 
•  Die Kantone sorgen dafür, dass den Lehrpersonen Sport ein stufenspezifischer Lehrplan Sport zur 

Verfügung steht. Das BASPO arbeitet diesbezüglich inhaltliche Empfehlungen aus. 
Art. 51 Obligatorium 
•  Für Lernende der zwei- bis vierjährigen beruflichen Grundbildung nach dem Berufsbildungsgesetz 

vom 13. Dezember 2002 ist der regelmässige Sportunterricht an den Berufsfachschulen 
obligatorisch. 
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SpoFöV - Sport in der Schule: 
Aufgaben Bund  

Art. 47 Qualitätsentwicklung und Monitoring 
•  1 Die Qualitätsentwicklung und die Qualitätssicherung der Schulen müssen den Sportunterricht mit 

berücksichtigen. 
•  2 Der Sportunterricht wird erfasst vom Bildungsmonitoring, das Bund und Kantone gemeinsam durchführen. 
Art. 48 Begriff 
•  1 Als obligatorische Schulen gelten die aufgrund der kantonalen Gesetzgebung obligatorisch zu 

besuchenden Kindergartenjahre, die Klassen der Primarstufe und die Klassen der Sekundarstufe I. 
•  2 Als Schulen der Sekundarstufe II gelten die Mittelschulen, namentlich die Gymnasien und die 

Fachmittelschulen. 
Art. 49 Umfang des Sportunterrichts 
•  1 Im obligatorisch zu besuchenden Kindergarten beziehungsweise in den ersten beiden Jahren der 

achtjährigen Primarstufe sind Bewegung und Sport in den täglichen Unterricht zu integrieren. 
•  2 Unter Vorbehalt von Absatz 1 sind auf der Primarstufe und auf der Sekundarstufe I mindestens drei 

Lektionen Sportunterricht pro Unterrichtswoche zu erteilen. 
•  3 An Mittelschulen sind pro Schuljahr mindestens 110 Lektionen Sportunterricht zu erteilen. Die Lektionen 

sind regelmässig über das ganze Schuljahr zu verteilen. 
Art. 50 Lehrplan 
•  Die Kantone sorgen dafür, dass den Lehrpersonen Sport ein stufenspezifischer Lehrplan Sport zur 

Verfügung steht. Das BASPO arbeitet diesbezüglich inhaltliche Empfehlungen aus. 
Art. 51 Obligatorium 
•  Für Lernende der zwei- bis vierjährigen beruflichen Grundbildung nach dem Berufsbildungsgesetz vom 13. 

Dezember 2002 ist der regelmässige Sportunterricht an den Berufsfachschulen obligatorisch. 
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SpoFöV - Sport in der Schule: 
Aufgaben Bund  

Art. 52 Umfang 
•  1 Bei betrieblich organisierter Grundbildung umfasst der Sportunterricht: 

•  a. bei schulischem Unterricht von weniger als 520 Jahreslektionen allgemeinbildendenden und berufskundlichen 
Unterrichts: zusätzlich zu diesem Unterricht mindestens 40 Jahreslektionen Sportunterricht; 

•  b. bei schulischem Unterricht von 520 oder mehr Jahreslektionen allgemeinbildenden und berufskundlichen 
Unterrichts: zusätzlich zu diesem Unterricht mindestens 80 Jahreslektionen Sportunterricht. 

•  2 Bei schulisch organisierter Grundbildung umfasst der Sportunterricht pro Schuljahr mindestens 80 
Lektionen. 

•  3 Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) legt die Anzahl Lektionen in den 
Verordnungen über die beruflichen Grundbildungen fest. 

•  4 Die Schullehrpläne regeln die Verteilung der Lektionen. Pro Tag werden höchstens vier 
Sportlektionen an die Mindestzahlen nach den Absätzen 1 und 2 angerechnet. 

Art. 53 Rahmenlehrplan und Lehrpläne Sport 
•  1 Das BBT erlässt nach Anhörung des BASPO einen Rahmenlehrplan für Sportunterricht in der 

beruflichen Grundbildung. 
•  2 Auf der Grundlage des Rahmenlehrplans erarbeiten die Berufsfachschulen einen Lehrplan Sport. 
•  3 Die Kantone überprüfen die Qualität der Lehrpläne Sport und deren Umsetzung. 

Art. 54 Qualifizierung der Lernenden 
•  Die Berufsfachschulen stellen sicher, dass im Sportunterricht pro Schuljahr mindestens eine 

Qualifizierung der Lernenden stattfindet und dass die Qualifizierung ausgewiesen wird. 

 

 


